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Qualifikation der Mitglieder der Zertifizierungskommission und des 

Ausschusses zur Zertifikatserteilung 

Die Mitglieder der Zertifizierungskommission und des Ausschusses zur 

Zertifikatserteilung müssen spezifische fachliche und formale Voraussetzungen 

erfüllen, um eine objektive und qualitätsgesicherte Bewertung sicherzustellen: 

1. Fachliche Qualifikation  

 Anerkannte Experten im Bereich Audiologie, z. B. HNO-Fachärzte mit 

audiologischer Spezialisierung und Promotion, promovierte Audiologen oder 

erfahrene Akustiker mit Hochschulabschluss und Promotion.  

 Umfassende Kenntnisse der medizinischen, technischen und organisatorischen 

Anforderungen audiologischer Versorgung. 

2. Erfahrung 

 Mehrjährige praktische Erfahrung als Abteilungsleiter in einem audiologischen 

Zentrum oder einer vergleichbaren Einrichtung.  

 Erfahrung in der Begutachtung, Qualitätssicherung oder im 

Gesundheitsmanagement. 

3. Unabhängigkeit und Neutralität 

 Verpflichtung zur objektiven, sachlichen und vertraulichen Begutachtung. 

 Keine Interessenkonflikte mit der zu prüfenden Einrichtung, insbesondere darf 

ein Mitglied des Ausschusses Zertifizierungserteilung nicht an der 

Begutachtung des antragstellenden Zentrums vor Ort als Prüfer tätig sein. 

 Die Freiheit von Interessenkonflikten der Entscheider wird für jede zu prüfende 

Einrichtung durch einen Fragebogen dokumentiert („Entscheider-Erklärung-

Interessenkonflikt“). 

4. DGA-Mitgliedschaft und Schulung 

 Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Audiologie. 

 Teilnahme an speziellen Schulungen oder Einweisungen zum 

Zertifizierungsprozess und zu den Bewertungsrichtlinien. 

 Regelmäßige Teilnahme an den Jahrestagungen der DGA. 

Die Mitglieder der Zertifizierungskommission werden vom Vorstand der DGA berufen. 

Der Ausschuss Zertifikatserteilung wird für jedes antragstellende Zentrum durch die 

Zertifizierungskommission neu zusammengesetzt.  

Diese Voraussetzungen eine transparente, fachlich fundierte und faire Entscheidung 

über die Vergabe des DGA-Zertifikats „Audiologische Zentren“ gewährleisten. 

 

  


